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Protokoll Gemeindeversammlung 
 
 

8. Juni 2026 19.00 bis 20.50 Uhr Loorensaal, Looren 

Vorsitz Yves Keller, Gemeindepräsident 

Stimmenzähler/innen Bachmann Dina, Aeschstrasse 53, 8127 Forch 
Lehmann Doris, Karoweg 1, 8127 Forch 
 

Anzahl Stimmberechtigte 117 Personen 

Protokoll Christoph Bless, Gemeindeschreiber 

 
Die formelle Eröffnung wird von Gemeindepräsident Yves Keller vorgenommen. Nichtstimmbe-

rechtigte – darunter Vertreterinnen und Vertreter der Presse, der Gemeindeverwaltung sowie 
Gäste – bittet er, in den vordersten Reihen Platz zu nehmen und sich der Stimme zu enthalten.  

 
Speziell willkommen heisst er alle Personen, welche das erste Mal an einer Gemeindeversamm-
lung teilnehmen. 

 
Auf Anfrage des Gemeindepräsidenten geben sich keine weiteren Nicht-Stimmberechtigte zu er-

kennen. Aus der Versammlung werden keine Zweifel gegen die Stimmberechtigung einzelner Per-
sonen erhoben, und die vorgeschlagenen bzw. vorerwähnten Stimmenzählenden werden bestätigt.  
 

Nach der Begrüssung weist er auf die ordnungsgemässe Publikation und Aktenauflage hin. 
 

Der Gemeindepräsident gibt folgende Traktanden für die heutige Gemeindeversammlung bekannt:  
 
1. Jahresrechnung 2025 – Genehmigung  

2. Schulanlage Aesch – Umbau «Altes Schulhaus» Aesch und Ersatzneubau  
Trakt D – Bewilligung Projektierungskredit 

3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 
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1 Genehmigung Jahresrechnung 2025 G-Nr. 1 

 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATS 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  

 
1. Die Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde wird genehmigt.  

 
2. Der Ertragsüberschuss von CHF 14'167'566.67 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. 
 

 
Referat Yves Keller, Ressortvorsteher Finanzen/Gemeindepräsident  

 
 
ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2025 geprüft sowie den Bericht der 

finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen, welcher aufzeigt, dass die Rechnungsführung 
und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und den Rege-
lungen der Politischen Gemeinde Maur entsprechen. 

 
Das ausgewiesene Gesamtergebnis von CHF 14.17 Mio. ist grundsätzlich äusserst positiv zu wer-

ten, es resultiert jedoch fast ausschliesslich aus Aufwertungsgewinnen bei den Liegenschaften im 
Finanzvermögen über CHF 14.14 Mio. Operativ verbleibt ein knapper Ertragsüberschuss von CHF 
0.03 Mio. Die Rechnungsprüfungskommission erachtet dies als ein nachhaltiges Ergebnis. Da die 

Gemeinde keine Gewinne auf Vorrat generieren sollte, entspricht ein ausgeglichenes operatives 
Ergebnis der Zielsetzung einer ausgewogenen Haushaltsführung. 

 
Mit CHF 9.08 Mio. unterschreitet der Cashflow das für 2026 neu definierte Zielband von CHF 10 
bis 12 Mio. Isoliert betrachtet ist dieser Wert nicht nachhaltig, im Hinblick auf die Finanzplanung, 

welche einen Abbau der Liquidität beabsichtigt, ist das Resultat aber nicht überraschend und auch 
so gewünscht. 

 
Wie schon in den Vorjahren ist die Entwicklung bei den Steuererträgen erfreulich. Sowohl die all-

gemeinen Steuern als auch die Grundstückgewinnsteuern, deren Erträge vollumfänglich in der Ge-
meinde verbleiben, sind stärker angestiegen als budgetiert. Dennoch ist festzustellen, dass die all-
gemeinen Steuern im Vorjahresvergleich um CHF 0.63 Mio. sanken. Dieser Trend bedarf insbe-

sondere im Hinblick auf die beschlossene Steuersenkung 2026 einer aufmerksamen Beobachtung. 
Aufgrund der weiterhin sehr soliden Vermögenssituation besteht jedoch kein unmittelbarer Hand-

lungsbedarf. Positiv ins Gewicht fällt der sinkende Finanzausgleich, da die Steuerkraft in Maur im 
Vergleich zum kantonalen Mittel unterproportional anstieg. 
 

Bei der Kostenseite fallen signifikante Abweichungen im Bildungsbereich sowie in der Pflegefinan-
zierung auf. Während im Schulwesen das Bevölkerungswachstum und steigende, nicht beeinfluss-

bare Transferaufwendungen die Rechnung belasten, treibt der demografische Wandel die Ausga-
ben in der Pflege an. Der Kostensprung im vergangenen Jahr bei der Pflegefinanzierung ist be-
achtlich und es wird sich zeigen, ob dies ein ausserordentliches Jahr war oder der Trend sich fort-

setzen wird. 
 

Bei den gebührenfinanzierten Rechnungen fällt der tiefe Kostendeckungsgrad im Bereich Abwas-
ser auf, welcher lediglich 27 % beträgt. Gemäss Gemeinderat wird eine Gebührenanpassung zeit-
nah angedacht, um den Kostendeckungsgrad wieder auf das nötige und geforderte Niveau zu er-

höhen. 
 

Fazit: Der vorliegende Abschluss präsentiert sich sehr positiv und ist ohne die buchhalterischen 
Aufwertungsgewinne immer noch ausgeglichen, was einer ausgewogenen Haushaltsführung 
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entspricht. Trotz kontinuierlich steigenden Kosten, vor allem im Bildungsbereich durch hauptsäch-

lich externe Faktoren sowie im Bereich der Pflege durch die demografische Entwicklung, bleibt die 
Finanzlage der Gemeinde stabil. Dank der weiterhin sehr guten Vermögenssituation ist die Ge-

meinde gut aufgestellt, um künftige Investitionen solide zu finanzieren. 
 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 
2025 der Politischen Gemeinde zu genehmigen. 

1 Das Wesentliche in Kürze 

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde ist stark geprägt von den vorge-
nommenen Wertanpassungen bei den Liegenschaften im Finanzvermögen. Die generelle Neube-

wertung der Liegenschaften, die einmal pro Legislatur vorzunehmen ist, sowie die Einzonung eines 
Gemeindegrundstücks im Rahmen des Inkrafttretens der neuen Bau- und Zonenordnung haben zu 
Aufwertungsgewinnen von netto CHF 14,14 Mio. geführt. Einzelheiten zur Liegenschaftenneube-

wertung können dem Anhang entnommen werden. 
 

Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14,17 Mio., abzüglich 
des erwähnten Netto-Aufwertungsgewinns resultiert ein Überschuss von CHF 0,03 Mio., was ei-
nem ausgeglichenen Ergebnis bzw. einer «schwarzen Null» entspricht. Budgetiert war ein Auf-

wandüberschuss von CHF 3,55 Mio., die Ergebnisverbesserung beträgt somit CHF 3,58 Mio. 
 

Die Kenngrösse Selbstfinanzierung, welche definitionsgemäss den Aufwertungsgewinn ein-
schliesst, stellt sich bei CHF 23,21 Mio. ein, nach Abzug des Aufwertungsgewinns ergibt sich ein 
Cashflow von CHF 9,08 Mio. Dieser liegt unter dem vom Gemeinderat definierten und anlässlich 

der Abnahme des Budgets 2026 kommunizierten neuen Zielband von CHF 10 bis 12 Mio. 
 

In der Investitionsrechnung resultieren Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 7,51 
Mio. Gemessen an der Selbstfinanzierung von CHF 23,21 Mio. ergibt sich ein Selbstfinanzierungs-

grad von 309 %. Aussagekräftiger ist der Bezug zum Cashflow von CHF 9,08 Mio., der einen 
Selbstfinanzierungsgrad von 121 % ergibt.  
 

Das Nettovermögen steigt – unter Berücksichtigung der Aufwertungsgewinne – von CHF 100,47 
Mio. auf CHF 116,17 Mio. Der Bilanzüberschuss steigt von CHF 216,03 Mio. auf CHF 230,20 Mio. 
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Tabelle: Überblick Jahresrechnung 2025 
 
In der Erfolgsrechnung ist die Ergebnisverbesserung um CHF 3,58 Mio. zu analysieren. Ertragssei-

tig zeigt sich in der Gegenüberstellung mit dem Budget bei den Allgemeinen Gemeindesteuern ge-
samthaft ein vergleichsweise kleines Plus von CHF 0,43 Mio. Da der Finanzausgleich gleichzeitig 
um CHF 0,70 Mio. tiefer ausfällt als budgetiert, ergibt sich ein Mehrertrag von netto CHF 1,13 Mio. 

Zusammen mit dem positiven Resultat bei den Grundstückgewinnsteuern, welche das Budget um 
CHF 0,92 Mio. übertreffen, resultiert eine positive Abweichung von rund CHF 2 Mio. aus dem ge-

samten Bereich Steuern.  
 
Die Summe der Nettoaufwendungen aller Aufgabengebiete liegt rund CHF 1,6 Mio. unter Budget:  

 
Im Bereich Allgemeine Verwaltung wurde das Budget um CHF 0,09 Mio. überschritten, im Bereich 

Gesundheit um CHF 1,10 Mio. Die übrigen Bereiche schlossen netto unter Budget ab. Im Bereich 
Bildung teilt sich die Budgetunterschreitung von CHF 1,27 Mio. hälftig auf die Schulliegenschaften 
(CHF 0,63 Mio.) und den pädagogischen Bereich (CHF 0,64 Mio.). Die nächstkleinere Differenz 

tritt im Bereich Soziale Sicherheit auf, wo das Budget um CHF 0,89 Mio. unterschritten wird. In den 
übrigen Bereichen bewegt sich die Budgetunterschreitung jeweils unter CHF 0,25 Mio. 

 
Im Budget eingestellt waren Investitionsausgaben von netto CHF 13,30 Mio. Letztlich umgesetzt 
werden konnten im Verwaltungsvermögen Vorhaben im Umfang von netto CHF 7,51 Mio., was 

rund 56 % der Planung entspricht. Im Finanzvermögen wurden netto CHF 1,37 Mio. investiert. 
 

Wenn man das Ergebnis der Jahresrechnung 2025 in die Reihe der Abschlüsse der letzten Jahre 
stellt und dabei die Aufwertungsgewinne, die ja keine unmittelbar verfügbaren Mittel darstellen, 

ausser Acht lässt, fällt das Ergebnis 2025 gemessen am Cashflow ab. Der angestrebte Zielkorridor 
wird erstmals unterschritten – dies beim 2025 noch geltenden Steuerfuss von 85 %. Der Rückgang 
des Cashflows ist auf die tieferen allgemeinen Steuererträge, die zwar konstanten, aber weniger 

stark gestiegenen Grundstückgewinnsteuererträge und die Aufwandsteigerungen in fast allen 

in Mio. CHF Rechnung Budget Rechnung

2025 2025 2024

Erfolgsrechnung

Aufwand 86.3 87.8 82.6

Ertrag 100.5 84.3 86.7

Ergebnis Erfolgsrechnung 14.2 -3.6 4.1

Saldo Wertanpassung FV 14.1 0.0 0.0

Ergebnis Erfolgsrechnung berichtigt 0.03 -3.6 4.1

Finanzierung

Selbstfinanzierung 23.2 5.1 13.2

Saldo Wertanpassung FV 14.1 0.0 0.0

Cashflow 9.1 5.1 13.2

Nettoinvestitionen 7.5 13.3 1.8

Ergebnis Finanzierung 15.7 -8.2 11.4

Selbstfinanzierungsgrad 309% 39% 747%

Bilanz

Bilanzüberschuss 230.2 216.0

Nettovermögen 116.2 100.5

Nettovermögen pro Einwohner (CHF) 10'687 9'243

Detail Steuerertrag

Steuerfuss 85% 85% 85%

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 44.4 43.4 44.2

Ordentliche Steuern frühere Jahre 9.8 9.0 11.0

Übrige Steuern, Steuerausscheidungen -2.3 -0.9 -2.6

Grundstückgewinnsteuern 8.9 8.0 8.6

Ablieferung an den Finanzausgleich 5.1 5.8 6.9
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Aufgabenbereichen zurückzuführen. Die Vermögenslage ist unverändert gut. Der Gemeinderat be-

obachtet die Entwicklung und informiert die Stimmbevölkerung auch weiterhin transparent über 
den Umfang der zur Finanzierung einer zukunftsgerichteten Infrastruktur notwendigen Mittel und 

seine finanzpolitischen Ziele. 

2 Erfolgsrechnung 

Aufwendungen von CHF 86'336'468.36.54 stehen Erträge von CHF 100'504'035.03 gegenüber. Es 
resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 14'167'566.67. Hiervon entfallen netto 
CHF 14'136'731.13 auf Wertanpassungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens.  

 
Die Abweichungen der Jahresrechnung gegenüber dem Budget können nach Sachgruppen (Arten-

gliederung) und nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) analysiert werden. 
 
Analyse nach Sachgruppen 

Der Fiskalertrag (Gemeindesteuern) übertraf das Budget um CHF 1,38 Mio. oder 2,3 %. Auf die 
Grundstückgewinnsteuern entfielen hiervon Mehrerträge von CHF 0,92 Mio., auf die allgemeinen 

Gemeindesteuern CHF 0,34 Mio. Gegenüber dem Vorjahr gingen die allgemeinen Steuererträge 
jedoch um CHF 0,63 Mio. zurück. Der grösste Rückgang war dabei bei den Einkommenssteuern 
natürlicher Personen aus früheren Jahren zu verzeichnen. Sie sanken um CHF 1,81 Mio. Die 

Grundstückgewinnsteuern konnten immerhin noch um CHF 0,36 Mio. zulegen. 
 

Der Personalaufwand betrug CHF 17,38 Mio. und lag damit um CHF 0,27 Mio. oder 1,6 % unter 
dem budgetierten Betrag. Grund hierfür waren in erster Linie vakante Stellen. Der Sachaufwand 
von CHF 15,74 Mio. schloss rund CHF 1,87 Mio. oder 10,6 % unter Budget. Minderaufwendungen 

waren hier insbesondere bei Planungs- und Beratungsaufträgen zu beobachten. Die Transferauf-
wendungen erreichten CHF 40,17 Mio. und unterschritten das Budget um CHF 0,94 Mio. oder 

2,3 %. Namhafte Minderaufwendungen ergaben sich beim Finanzausgleich und den Lohnkosten-
beiträgen für Lehrpersonen (je - CHF 0,70 Mio.) sowie bei den Beiträgen an private Haushalte 

(- CHF 1,04 Mio.). Beiträge für die Pflegefinanzierung stiegen dagegen stark an (+ CHF 1,10 Mio.). 
Der Transferertrag blieb um CHF 0,20 Mio. oder 1,8 % unter Budget. 
 

Analyse nach Aufgabenbereichen 

Die detaillierten Ausführungen erfolgen im Abschnitt "Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht" 

im Kapitel "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" des Rechnungsbuchs. 
 
Überschritten wurde das Budget in zwei Aufgabenbereichen: Die Überschreitung um CHF 0,09 

Mio. im Bereich Allgemeine Verwaltung ist u.a. auf Springereinsätze infolge Vakanzen, Kosten der 
IT-Migration und Mindererträge bei den Baugebühren zurückzuführen. Die unerwartet hohen Mehr-

aufwendungen im Bereich Gesundheit von CHF 1,10 Mio. gehen auf die stark gestiegenen Pflege-
beiträge in der stationären (+ CHF 0,88 Mio.) und ambulanten Pflege (+ CHF 0,22 Mio.) zurück. 
 

Im Bereich Bildung liegen die Aufwendungen für die Schulliegenschaften netto CHF 0,63 Mio. un-
ter Budget, weil externe Planungsaufwendungen, Unterhaltsaufwendungen und Abschreibungen 

tiefer ausfielen. Der Minderaufwand von CHF 0,64 Mio. in den pädagogischen Bereichen der Bil-
dung verteilt sich auf praktisch alle Aufgaben, Mehraufwendungen waren dagegen bei der exter-
nen Sonderschulung zu verzeichnen. 

 
Minderaufwendungen von per Saldo CHF 0,90 Mio. ergaben sich bei der Sozialen Sicherheit, wo 

die Mehraufwendungen für Ergänzungsleistungen von Minderaufwendungen für die familienergän-
zende Betreuung, die wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen überkompensiert wurden. In den üb-
rigen Aufgabenbereichen bewegt sich die Budgetunterschreitung jeweils unter CHF 0,25 Mio. 

3 Investitionsrechnung 

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen stehen Ausgaben von CHF 9'006'164.90 Einnah-

men von CHF 1'492'679.95 gegenüber. Die Nettoinvestitionen betrugen folglich CHF 7'513'484.95, 
was unter dem langjährigen Durchschnitt liegt. Das gewichtigste Projekt stellt aktuell der Neubau 

des Bevölkerungsschutzgebäudes dar (Ausgaben 2025 von CHF 1,64 Mio.) Im Finanzvermögen 
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erfolgte ein Netto-Zugang von CHF 1'369'034.30, der auf den Heimfall eines Baurechts zurückzu-

führen ist. 

4 Finanzierung 

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 7,51 Mio. konnten vollumfänglich aus dem 
Cashflow der Erfolgsrechnung von CHF 9,08 Mio. finanziert werden. Über den gesamten Gemein-

dehaushalt resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 121 %, unter Einbezug des Aufwertungsge-
winns sogar ein solcher von 309 %. Der Saldo aus Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen führt 
zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 15,70 Mio. Allerdings gehen hiervon CHF 14,14 Mio. 

auf den Effekt der Aufwertungsgewinne zurück. 
 

Bei der Wasserversorgung stehen der Selbstfinanzierung von CHF 0,97 Mio. netto Investitionsaus-
gaben von CHF 1,12 Mio. gegenüber. Bei der Abwasserbeseitigung können die Nettoinvestitionen 
von CHF 1,53 Mio. durch die Selbstfinanzierung von CHF 0,41 Mio. nur zu 27 % gedeckt werden. 

Im Bereich Abfallwirtschaft resultiert eine Selbstfinanzierung von CHF 0,08 Mio. bei keinen Investi-
tionen. 

5 Bilanz 

Durch den Ertragsüberschuss von CHF 14'167'566.67 steigt der Bilanzüberschuss auf 
CHF 230'197'000.21, die Bilanzsumme steigt auf CHF 326'690'177.50. Die in der Anlagebuchhal-

tung erfassten Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens betragen CHF 145'717'619.67. Der 
Finanzierungsüberschuss führt zu einem Zuwachs des Nettovermögens auf CHF 116'170'935.45. 

6 Schlusswort des Gemeinderats 

Für die Abnahme der Jahresrechnung ist gemäss Artikel 16 Absatz 1 Ziffer 5 der Gemeindeordnung 
die Gemeindeversammlung zuständig. Mit der Abnahme der Jahresrechnung bewilligt die Gemein-

deversammlung auch Kreditüberschreitungen gemäss § 116 Gemeindegesetz. Der Gemeinderat 
beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen. 

7 Jahresabschluss 2025 in Grafiken 

Steuern des Rechnungsjahrs (Steuerfuss 87 % seit 2014; 85 % ab 2023) 
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Steuern früherer Jahre 

 
 

Total Gemeindesteuern – Abschöpfung Finanzausgleich – Nettosteuerertrag 

 
 

Grundstückgewinnsteuern 
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Nettoaufwand Hauptaufgabenbereiche 
(Abschreibungen aus Aufgabenbereichen eliminiert) 

 
Nettoaufwand Aufgabenbereiche Bildung 
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Gemeinde Maur Anhang

Jahresrechnung 2025

per 31.12.2024 Veränderung per 01.01.2025 Fläche Wert *

CHF CHF CHF m2 CHF/m2

Unüberbaute Grundstücke

Total unüberbaute Grundstücke 33'274'479 12'293'551 45'568'030

Bauland Im Ifang, Binz 8'684'942 3'583'233 12'268'175 9'259 1'725

Bauland Mattacher, Binz 7'176'400 1'957'200 9'133'600 6'524 1'800

Bauland Im Oberdorf, Maur 7'357'500 784'800 8'142'300 4'905 2'160

Übrige Baulandgrundstücke 8'895'080 5'962'470 14'857'550 12'332

Grundstücke Landwirtschaftszone 1'160'557 5'848 1'166'405 312'296

Grundstücke mit Baurechten

Total Grundstücke mit Baurechten 1'276'000 -914'800 361'200

Baurechtsgrundstück im Hinterdorf, Ebmatingen 1'014'800 -914'800 100'000 2'805

Baurechtsgrundstück im Gütsch, Binz 241'200 0 241'200 2'316

Baurechtsgrundstück Pfadiheim Sack 20'000 0 20'000 3'960

Überbaute Liegenschaften

Total überbaute Liegenschaften 31'959'700 806'150 32'765'850

Mehrfamilienhäuser Gütsch, Binz 15'129'000 -159'000 14'970'000

Mehrfamilienhäuser Im Brünneli, Aesch 8'013'000 84'800 8'097'800

Übrige überbaute Liegenschaften ** 8'913'586 880'350 9'698'050

Grundeigentumsanteile

Total Grundeigentumsanteile 240'000 0 240'000

Total aus Neubewertung 66'750'179 12'184'901 78'935'080

per 31.12.2024 Veränderung per 31.12.2025 Fläche Wert *

CHF CHF CHF m2 CHF/m2

Unüberbaute Grundstücke

Bauland Im Brünneli, "Spickel Aesch" 6'764 2'047'716 2'054'480 1'684 1'620

Überbaute Liegenschaften

Rellikonstrasse 61, Uessikon, Projektierung 95'885.87 -95'886 0

Total aus übrigen Wertanpassungen 102'650 1'951'830 2'054'480

Netto-Wertanpassungen 2025 *** 14'136'731

*    ohne Berücksichtigung Einschlag für Erschliessung, Beeinträchtigung der Lage u.a..

**   nach vorgängiger Abschreibung von Projektierungskosten (CHF 95'886)

*** Wertanpassungen gemäss Saldo Funktion 9639 "Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften
     des Finanzvermögens"

Neubewertung Liegenschaften im Finanzvermögen per 1. Januar 2025

Buchwerte der Liegenschaften

Weitere Wertanpassungen Liegenschaften im Finanzvermögen 2025

Buchwerte der Liegenschaften
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ERLÄUTERUNGEN DES RESSORTVORSTEHERS 
 
Der Ressortvorsteher Finanzen, Yves Keller, erläutert die Vorlage anhand einer PowerPoint-Präsen-

tation im Detail und stützt sich dabei auf die behördliche Broschüre, welche unter www.maur.ch (Ge-
meindeversammlung) abrufbar ist. Bei seiner Präsentation wird er durch den Schulpräsidenten Rob 
Labruyère unterstützt. 

 
 

STELLUNGNAHME DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
 
RPK-Präsident, Pascal Scacchi, verweist auf den vorerwähnten Antrag der Rechnungsprüfungs-

kommission. 
 

 
DISKUSSION  
 
Jörg Emch dankt dem Gemeinderat sowie allen Beteiligten für das sehr gute Rechnungsergebnis. 
Er erkundigt sich nach den jährlichen Kosten für anwaltliche Dienstleistungen und Expertisen. 

 
Alfonso Spampinato, Leiter Finanzen, informiert, dass die Kosten auf verschiedene Konten der 
jeweiligen Aufgabenbereiche verteilt verbucht sind und deshalb keine Gesamtsumme genannt 

werden kann. Er bietet an, die entsprechenden Konten gemeinsam mit Jörg Emch zu prüfen, und 
steht der Einwohnerschaft für spezifische Fragen jederzeit zur Verfügung. Die Rechtsanwendung 

gehört zum Tagesgeschäft der Gemeindeverwaltung und wird durch die Mitarbeitenden 
wahrgenommen. Aufgrund zunehmend komplexer Fragestellungen sind teilweise zusätzliche 

rechtliche Abklärungen erforderlich, um zuverlässige und fundierte Auskünfte erteilen zu können. 
 
Yves Keller ergänzt, dass dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung der Dialog mit der 

Bevölkerung ein zentrales Anliegen ist. Die Türen stehen jederzeit offen. Grundsätzlich verfolgt der 
Gemeinderat das Ziel, wenn immer möglich auf den Beizug externer Rechtsanwälte zu verzichten. 

Angesichts einer zunehmenden Zahl komplexer Verfahren und Einsprachen ist dies jedoch nicht in 
jedem Fall möglich. Im Unterschied zu verschiedenen anderen öffentlichen Institutionen beabsichtigt 
der Gemeinderat derzeit nicht, eine eigene Rechtsabteilung mit fest angestellten Juristinnen und 

Juristen aufzubauen. 
 

 
SCHLUSSABSTIMMUNG  
 

Die Gemeindeversammlung fasst mit offensichtlichem Mehr folgenden  
  

Beschluss 
 
Die Jahresrechnung 2025 der politischen Gemeinde wird genehmigt.  

 
Der Ertragsüberschuss von CHF 14'167'566.67 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. 
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2 Schulanlage Aesch – Umbau «Altes Schulhaus» Aesch und Er-satz-
neubau Trakt D – Bewilligung Projektierungskredit G-Nr. 2 

ANTRAG DES GEMEINDERATS 

1. Für die Projektierung des Umbaus „Altes Schulhaus“ Aesch und des Ersatzneubaus Trakt D, 

Schulhaus Aesch, wird ein Kredit von CHF 546'000 bewilligt. 
 
2. Die in der Kreditbewilligung enthaltenen Reserven für Unvorhergesehenes von 5 % dürfen nur 

mit Bewilligung durch den Gemeinderat verwendet werden. Ein entsprechender Beschluss muss 
vor der Auslösung von Reserven gefasst werden. 

 
 
Referat Claudia Bodmer, Ressortvorsteherin Liegenschaften 

 

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft. Dabei gilt es festzuhal-
ten, dass sich die aktuelle Vorlage ausschliesslich auf den Projektierungskredit bezieht und es noch 

nicht um die Kosten des Bauvorhabens geht. 
 
Die Projektierungskosten wurden unter Berücksichtigung der Objektgrösse sowie der zu erwarten-

den Komplexität geplant. Die Rechnungsprüfungskommission begrüsst es, dass die Berechnungen 
aufgrund von bestehenden Benchmarks und den entsprechenden SIA-Normen gemacht wurden. 

Insbesondere die besonderen Anforderungen durch die geschützte Bausubstanz und die Denkmal-
pflege wurden in der Berechnung angemessen abgebildet. 
 

Für dieses Grundstück besteht das Risiko von Altlasten. Für die Projektierung ist hierfür der Betrag 
von CHF 20'000 geplant, was die Rechnungsprüfungskommission als ausreichend erachtet. Da ein 

Altlastenkataster besteht, kann der Umfang zuverlässig eingeschätzt werden. In diesem Kataster ist 
auch der vorhandene Heizöltank verzeichnet. Dessen Entsorgung ist bereits in den grob kalkulierten 
Kosten des Projektes enthalten, was für eine vorausschauende Planung spricht. 

 
Hinsichtlich des Denkmalschutzes wurde durch das Bauamt eine Fachexpertise eingeholt, welche 

die grundsätzliche Machbarkeit des Vorhabens bestätigt. Da die entsprechenden Empfehlungen in 
die weitere Planung einfliessen, kann zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Bewilligung seitens Denkmal-
schutz gerechnet werden. Eine definitive Bestätigung wird aber erst im Laufe der Projektplanung er-

folgen.  
 

Fazit: Die Kosten des Projektierungskredites sind klar aufgelistet, nachvollziehbar und plausibel. 
Trotz der bestehenden Unwägbarkeiten beim Denkmalschutz und den Altlasten basieren die Annah-
men auf verlässlichen Grundlagen. Bezüglich der Machbarkeit aus Sicht des Denkmalschutzes be-

steht eine gewisse Unsicherheit, der Gemeinderat hat jedoch die bestmöglichen Vorkehrungen ge-
troffen, um das Projekt gegen Einsprachen oder Verzögerungen abzusichern. 

 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Projektierungskre-

dit für die Schulanlage Aesch zu genehmigen. 

1 Das Wesentliche in Kürze 

Das Gesamtentwicklungskonzept der Gemeinde Maur vom November 2024 prognostiziert bis 2038 

einen Anstieg der Schülerzahlen in der Gemeinde Maur. Am Standort Aesch besteht dringender 
Handlungsbedarf beim Betreuungsangebot, der Bibliothek und den Kindergärten, da die aktuellen 

Räume nicht den kantonalen Schulbaurichtlinien entsprechen. 
 
Fehlende Betreuungsflächen, ein dezentraler Standort der Bibliothek und veraltete Raumstrukturen 

machen eine Erweiterung unumgänglich. Da die bestehende Zivilschutzanlage bis auf Weiteres ak-
tiv bleibt und nicht umgenutzt werden kann, planen Gemeinderat und Schulpflege einen 
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zukunftsgerichteten Ersatzneubau für den Trakt D sowie die Sanierung des denkmalgeschützten 

„Alten Schulhauses“.  
 

Während der Neubau (geschätzt CHF 9,2 Mio.) eine flexible, wirtschaftliche Lösung für modernen 
Unterricht bietet, wird das historische Gebäude (geschätzt CHF 1,2 Mio.) in enger Abstimmung mit 

der Denkmalpflege behutsam für zwei Kindergärten sinnvoll reaktiviert und barrierefrei erschlossen. 
 
Für die detaillierte Ausarbeitung dieser Vorhaben bis zur Baureife wird ein Projektierungskredit von 

CHF 546'000 beantragt. Diese Planung schafft die notwendige Kostensicherheit für den späteren 
Ausführungskredit und sichert die Bildungsqualität in der Gemeinde Maur. 

 
Sollten die Schülerzahlen in Aesch wider Erwarten steigen, kann der Ersatzneubau auf der Nord-
seite modular erweitert werden. Das Projekt soll flexibel und nicht überdimensioniert geplant wer-

den. 
 

Gemeinderat und Schulpflege empfehlen daher ein JA zu dieser Investition in unsere Schulinfra-
struktur und dem Antrag zuzustimmen. 

2 Ausgangslage 

2.1 Leitgedanken der Schulpflege zur Schulraumplanung 

Quartierschulen im Zyklus 1 
Die Schule Maur führt in jedem der vier Dorfteile Aesch, Binz, Ebmatingen und Maur eine Schulan-
lage für den Zyklus 1 und/oder den Zyklus 2 (Primarschule) sowie eine Schulanlage für den gesam-
ten Zyklus 3 (Sekundarschule) am Standort Looren. Die Musikschule ist an jedem Standort vertreten 

und nutzt dort als gleichwertige Partnerin die Räumlichkeiten der Schule.  
 

Eine Schule für Maur 
Die Schulanlagen sind Begegnungsorte für Schulkinder und die Quartierbevölkerung. Die Aussen-

anlagen sind zu diesem Zweck, wo möglich, grosszügig, naturnah und parkähnlich gestaltet. 
Ebenso werden ausgewählte Räume ausserhalb der Unterrichtszeiten durch die Maurmer Bevölke-
rung genutzt, so. z.B. Turnhallen, Singsaal. 

 
Die Schule als Lebensraum 
Da die Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden einen grossen Teil des Tages auf der 
Schulanlage verbringen, bieten diese Bewegungs-, Rückzugs- und Ruheorte. Die Aufenthalts- und 
Arbeitsbereiche sind entsprechend gestaltet, sodass sie Begegnungen und Kooperation fördern.  

 
Die Raumbeziehungen ermöglichen einen vielfältigen Schulbetrieb 
Die Räume der Schulen sind zweckmässig und wenn immer möglich flexibel gestaltet, damit sie ei-
nen kompetenzorientierten Unterricht unterstützen und unterschiedliche didaktische Modelle (z.B. 
Churer Modell, Kooperatives Lernen, Lernatelier, Projektorientiertes Lernen etc.) zulassen. Um die 

Zyklusorientierung und die Kooperation innerhalb der Zyklen zu fördern, liegen die Klassenräume 
eines Zyklus möglichst nahe beieinander. 

 
Gemeinsame Gruppenräume, Gänge und Vorzonen sowie die Durchlässigkeit der Klassenzimmer 
(z.B. über mitgenutzte Verbindungstüren) fördern Begegnungen und das gemeinsame Lernen.  

 
Die Räume werden multifunktional genutzt 
Gruppen-, Spezial- und Gemeinschaftsräume sind multifunktional eingerichtet, sodass sie in Syner-
gie von Schule, Musikschule und schulergänzender Betreuung, wie auch von Vereinen und der 
Maurmer Bevölkerung genutzt werden können. Diese multifunktionale Nutzung wird durch flexibles 

Mobiliar und genügend Stauraum in den entsprechenden Räumen ermöglicht.  
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Alle Bereiche der Schule an einem Ort 
Die Räumlichkeiten der Musikschule, der schulergänzenden Betreuung sowie der Bibliotheken be-
finden sich, wo möglich, auf den Schulanlagen und werden v.a. während der Blockzeiten auch von 

der Schule für Unterricht und Förderung genutzt.  
 

Die Schule nutzt Synergien 
Durch Synergien wird der Schulraum optimal genutzt und ausgelastet, was ökologisch und ökono-
misch sinnvoll ist und die multiprofessionelle Zusammenarbeit an der Schule Maur fördert. Daher 

befinden sich auch die Therapieräume für Logopädie und Psychomotorik auf den Schulanlagen in 
Aesch und Ebmatingen. Für eine optimale Auslastung der Räume werden Spezialräume (z.B. Turn-

hallen, Räume für Psychomotorik etc.) auch über die Schulanlagen hinweg gemeinsam genutzt. Wo 
möglich und sinnvoll werden auch externe Räume (z.B. Kirchgemeinde, Zollinger-Stiftung, Verein 
Chinderhuus etc.) mitgenutzt. 

2.2 Bedarf und Kapazitäten gemäss Gesamtentwicklungskonzept 

Die Gemeinde Maur hat über alle Schulstufen und alle Schulanlagen ein Gesamtentwicklungskon-

zept erarbeitet, welches die notwendigen Schulraumentwicklungen in den kommenden 15 Jahren 
bzw. bis etwa 2038 aufzeigt. Im Konzept ebenfalls enthalten ist der Bedarf an Betreuungsräumen 
und Turnhallen. 

 
Grundlage für das Entwicklungskonzept bilden die von der spezialisierten Firma Eckhaus AG erstell-

ten Schüler/innenprognosen. Diese weisen bis ins Schuljahr 2037/38 pro Schulstandort die prognos-
tizierten Klassenzahlen auf der Kindergarten- und Primarstufe aus, sowie für die ganze Gemeinde 
Maur die prognostizierten Klassenzahlen auf der Sekundarstufe. Ebenfalls einbezogen in die strate-

gischen Überlegungen wurden der Instandsetzungsbedarf der Schulgebäude einerseits und die be-
stehenden Raumkapazitäten für Betreuung und Schule andererseits. Die bestehenden Raumkapazi-

täten wurden anhand einer Raumanalyse für alle fünf Schulanlagen in Maur, Aesch, Ebmatingen, 
Binz und auf der Looren erhoben. 

 
In Aesch besteht der grosse Handlungsbedarf bei den Betreuungsflächen (z.B. Mittagstisch, Hort). 
 

Prognosen und Kapazitäten für den Schulstandort Aesch: 
 

Schuljahr 23/24 28/29 37/38 

Anzahl Primarschulklassen 11 11 12 
Kapazität 12 12 12 
    

    

Anzahl Kindergartenklassen 4 3 4 
Kapazität1) 4- 4- 4- 
    

    

Anzahl Betreuungsplätze 19 68 118 
Anteil Belegungsspitze 7% 25% 35% 

m2 Aufenthaltsfläche soll 57 m2 204 m2 354 m2 
m2 Aufenthaltsfläche ist 57 m2 57 m2 57 m2 
    

    

Turnhallen 1 1 1 
Auslastung2) 99% 98% 121% 

Weil die Prognosen für die Betreuungszahlen der Jahre 2037/2038 noch zu unsicher sind, fokussiert 
sich der geplante Bau auf den ausgewiesenen Bedarf für die Jahre 2028/2029 (graue Spalte). 
 
1) Das Minus gibt an, dass die Anzahl Klassen zwar geführt werden können, aber erhebliche Abstri-
che gegenüber dem Richtraumprogramm (Empfehlungen für Schulhausanlagen des Kantons Zü-

rich) in Kauf genommen werden müssen. Moderne pädagogische Konzepte verlangen nach Diffe-
renzierungsflächen für die Arbeit in Kleingruppen (Gruppenräume), die in den aktuellen Grundrissen 

nicht vorhanden sind. 
 
2) Die langfristig zu knappen Turnhallenkapazitäten können über das Sekundarschulhaus Looren 

kompensiert werden. 
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2.3 Ist-Situation 

 
 
Bezeichnung, heutige Nutzung Baujahr Instandsetzungsbedarf 

Trakt A 

Schulhaus mit Klassenzimmer 

1959 

 In den nächsten 5 bis 10 Jahren kein um-
fassender Sanierungsbedarf 

Trakt B/C 

Schulhaus mit Klassenzimmer 

1973 

Trakt D 

2 Kindergärten 

1959 

Trakt E 

2 Kindergärten 

2021 

Trakt TH 

Turnhalle und Singsaal 

1971  In den nächsten 5 bis 15 Jahren umfas-

sende Instandsetzungsmassnahmen er-
forderlich  

„Altes Schulhaus“ 
Psychomotorik / Psychotherapie 

1871  Dringend umfassende Instandsetzungs-
massnahmen erforderlich 
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2.4 Erkenntnisse aus der Phase Machbarkeitsstudien 

In der Phase der Machbarkeitsstudien wurden verschiedene Varianten geprüft, um den benötigten 
Raum für die Zwecke von Primarschule und Kindergarten zu schaffen. 

 
Die Aufstockung bestehender Schulhausbauten schied zu einem frühen Zeitpunkt als Variante aus, 

da sie mit dem Betriebskonzept der Schuleinheit Aesch nicht kompatibel ist. Geprüft wurde im Wei-
teren ein Neubau hinter dem «Roten Platz». Diese Variante würde wertvollen Aussenraum belegen, 
der für die Bewegung der Schülerinnen und Schüler wichtig ist. Die Variante mit der Erstellung eines 

Neubaus auf der bestehenden Zivilschutzanlage wurde aus Kostengründen aufgegeben. Es bleibt 
daher die Variante mit der Umnutzung des «Alten Schulhauses» sowie dem Ersatzneubau für den 

heutigen Trakt D auf der Schulanlage. 

2.5 Fazit 

In Aesch steigt die Anzahl der Primarschul- und Kindergartenklassen gemäss Prognose zwar erst 

längerfristig an. Dafür muss jedoch jetzt dringend Raum für das Betreuungsangebot und die Biblio-
thek geschaffen werden.  

 
Der Ersatzneubau kann nordseitig bei Bedarf modular erweitert werden, sollten die Schülerzahlen 
ab 2038 über das heutige Schülerzahlen-Niveau steigen. 

3 Übersichtsplan Schulanlage Aesch 

Die Schulanlage Aesch befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten, das „Alte Schulhaus“ in der 

Kernzone. 
 

 
 
Der Gemeinderat hat Mitte 2025 eine Studie in Auftrag gegeben, mit welcher die Bedürfnisse der 

Schule erhoben und deren technische, rechtliche und finanzielle Machbarkeit nachgewiesen wurde. 
Die Erkenntnisse werden in den folgenden Kapiteln zusammenfassend erläutert. 

  

A 

TH 
B/C 

E 

Altes Schulhaus 

D 
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4 Projekt „Altes Schulhaus“ 

4.1 Situationsplan 

 

4.2 Projektbeschrieb 

Das Gebäude wurde ursprünglich als Primarschulhaus gebaut, später als Kindergarten genutzt. 

Heute wird es für Therapien im schulischen Kontext verwendet. Um die Wege zu verkürzen, sollen 
Therapien künftig wieder auf der Schulanlage stattfinden können. 
 

Im „Alten Schulhaus“ sollen wieder Räume für zwei Kindergartenklassen realisiert werden. Aller-
dings erfüllt das Gebäude heute weder die bautechnischen noch die betrieblichen Anforderungen für 

diese Aufgabe. Die gemäss Schulbaurichtlinien benötigten Flächen können im bestehenden Ge-
bäude nicht realisiert werden. Im Rahmen einer externen Schutzabklärung konnte mit der Denkmal-
pflege ein Kompromiss gefunden werden, der die fehlenden Flächen mit einem südlichen Anbau für 

Sanitäranlagen freispielt. Ausserdem kann bzw. muss das Erdgeschoss u.a. mit einer Rampe barri-
erefrei gestaltet werden. Das bestehende, grosse Treppenhaus im Gebäude soll für Garderoben 

und weitere Sanitäranlagen genutzt werden. 
 

Die Kosten für den Umbau des „Alten Schulhauses“ werden auf approximativ CHF 1,2 Mio.  
(+/- 25%) geschätzt. Der detaillierte Kostenvoranschlag wird mit der nachfolgenden Planung ausge-
arbeitet. Er bildet die Grundlage für den Ausführungskredit, welcher den Stimmberechtigten wiede-

rum zur Abstimmung vorgelegt wird. 
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4.3 Denkmalschutz 

Das „Alte Schulhaus“ Aesch, Schulhausstrasse 3, Vers. Nr. 851 ist im Inventar der kommunalen 
Schutzobjekte enthalten und es besteht ein Denkmalschutzgutachten aus dem Jahr 2020. 

 
Die Wiederinbetriebnahme als Kindergarten erfordert eine sorgfältige Planung, um den verschiede-

nen Bedürfnissen von Denkmalpflege und modernen Unterrichtsformen gerecht zu werden. 

5 Projekt Schulanlage Aesch 

5.1 Zivilschutzanlage 

Die Zivilschutzanlage ist zum heutigen Zeitpunkt nach wie vor aktiv. Eine Umnutzung wurde deshalb 
verworfen.  

5.2 Altlastenkataster 

Im kantonalen Altlastenkataster ist westlich des Trakts D 
ein Eintrag für einen Betriebsstandort (ehemalige erdver-

legte Tankanlage für Heizöl) vorhanden. 
 

Obwohl keine schädlichen Einwirkungen zu erwarten 
sind, wird die Fläche fachtechnisch in die Planung einbe-
zogen, um eine sichere bauliche Umsetzung zu garantie-

ren. 

5.3 Situationsplan 
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5.4 Projektbeschrieb 

Der bestehende Trakt D aus dem Jahr 1959 weist heute eine Raumstruktur auf, die den modernen 
pädagogischen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Da die Grundrisse zu einem erheblichen 

Teil durch eine ehemalige Hauswartwohnung geprägt sind, lässt sich der Bestand für den aktuellen 
Schulbetrieb nicht optimal nutzen. Vor diesem Hintergrund und basierend auf dem Gesamtentwick-

lungskonzept haben sich der Gemeinderat und die Schulpflege für einen Ersatzneubau ausgespro-
chen. 
 

Dieser zukunftsgerichtete Ansatz ist im Vergleich zu einer Anpassung des Bestandes flexibler und 
nachhaltiger, es können bedeutend mehr Raumkapazitäten geschaffen werden. Ein Neubau stellt 

dadurch die langfristig wirtschaftlichere Lösung dar. 
 
Zusätzlicher Raumbedarf könnte mit einem verhältnismässig einfach zu realisierenden Anbau nörd-

lich an den geplanten Ersatzneubau gedeckt werden (rot gestrichelte Linie im Situationsplan). Ge-
meinderat und Schulpflege behalten sich für das Ausführungsprojekt eine Anpassung des Raumpro-

gramms nach unten oder nach oben vor, sollten sich die Schülerprognosen während der Projektie-
rung massgeblich ändern. 
 

Die Kosten für den Ersatzneubau werden auf approximativ CHF 9,2 Mio. (+/- 25%) geschätzt. Der 
detaillierte Kostenvoranschlag wird mit der nachfolgenden Planung ausgearbeitet. Er bildet die 

Grundlage für den Ausführungskredit, welcher den Stimmberechtigten wiederum zur Abstimmung 
vorgelegt wird. 

6 Kosten 

6.1 Projektierungskosten 

Für die Projektierung bis und mit Bauprojekt (SIA Phase 3) ist folgender Kredit erforderlich: 

 

Nr. Arbeitsbereich Kosten in CHF 

1 Projektierung „Altes Schulhaus“ Aesch 53'000 

2 Projektierung Ersatzneubau Schulanlage Aesch 270'000 

3 Bauherrenvertretung 125'000 

4 Abklärungen Altlasten 20'000 

5 Gebühren, Diverses 5'000 

Total Projektierung 473'000 

5 Reserve für Planungsungenauigkeit und Rundung (~10%) 47'000 

Total Stufe Kostenvoranschlag 520'000 

 Reserve für Unvorhergesehenes (5 %) 26'000 

Total Stufe Kredit, inkl. MwSt. 546'000 

6.2 Folgekosten 

Die Ausgaben für die Projektierung überschreiten die Aktivierungsschwelle im Rahmen der Investiti-
onsrechnung. Sie werden nach Umsetzung des Projekts den Bau- und Erstellungskosten zuge-

schlagen, aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Werden die noch konkret zu planen-
den Vorhaben nicht umgesetzt, werden die Kosten für die Projektierung gesamthaft abgeschrieben. 

 
Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) wird für die planmässigen Abschrei-
bungen im Verwaltungsvermögen gemäss § 30 VGG voraussichtlich ein Satz von 5 % (Umbauten, 

Renovationen) bzw. 3 % (Neubauten) zur Anwendung kommen. Für die Verzinsung allfällig notwen-
diger Fremdmittel wird aktuell mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2 % gerechnet. 

 
Folgekosten für die planmässigen Abschreibungen auf Basis der geschätzten Projektierungskosten 
(inkl. Reserven), gerundet: 
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Anlagekategorie Nutzungsdauer Basis Satz 
in % 

Betrag 

17. Hochbauten 33 Jahre 456’000 3,0 13’800 

18. Hochbauten, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen 20 Jahre 90’000 5,0 4’500 

 

Für die kalkulatorische Verzinsung auf Basis der geschätzten Projektierungskosten, gerundet: 

 

Zinsaufwand  546’000 2,0 10’900 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)    29’200 

 

Die zusätzlichen betrieblichen Folgekosten werden im Rahmen der Abstimmungsvorlage über den 
Baukredit ermittelt. Aus der Projektierung selbst ergeben sich noch keine direkten Folgekosten. 

6.3 Abschreibung von Restbuchwerten 

Der voraussichtliche Nutzungsbeginn der geplanten Investitionen wird etwa auf das Jahr 2030 fal-
len. Die dannzumal noch vorhandenen Restbuchwerte aus der erfolgten Umnutzung der ehemaligen 

Hauswartwohnung im Trakt D werden in der Folge ausserplanmässig abgeschrieben.  

7 Schlusswort des Gemeinderats und der Schulpflege 

Der Gemeinderat und die Schulpflege sind überzeugt, mit dem vorliegenden Projektierungskredit die 

Weichen für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Entwicklung der Schulinfrastruktur im Gemein-
deteil Aesch zu stellen. Die Anforderungen an einen modernen, pädagogisch wertvollen Unterricht, 

eine effiziente Organisation des Schulbetriebs sowie eine weitsichtige Planung der räumlichen Ka-
pazitäten erfordern die Schaffung von zusätzlichem und funktionellem Schulraum. 
 

Mit dem geplanten Ersatzneubau des Schulhauses schaffen Gemeinderat und Schulpflege eine 
zeitgemässe Infrastruktur, die Synergien optimal nutzt und langfristig wirtschaftlicher ist als die Sa-

nierung renovationsbedürftiger und nicht zweckmässig ausgelegter Altbauten. 
 

Gleichzeitig tragen Gemeinderat und Schulpflege mit dem Umbau des denkmalgeschützten „Alten 
Schulhauses“ Sorge zur lokalen Baugeschichte. In enger Zusammenarbeit mit dem Zürcher Heimat-
schutz wird sichergestellt, dass dieses schützenswerte Erbe behutsam saniert, umgebaut und für 

kommende Generationen funktional erhalten bleibt. 
 

Gemeinderat und Schulpflege behalten sich für das Ausführungsprojekt die Flexibilität im Raumpro-
gramm mittels Redimensionierung vor, sollten sich die Schülerprognosen während der Projektierung 
massgeblich ändern. 

 
Der Projektierungskredit bildet die notwendige Grundlage, um ein Bauprojekt mit hoher Kostensi-

cherheit auszuarbeiten, über das die Stimmbevölkerung in einem zweiten Schritt endgültig entschei-
den kann. 
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ERLÄUTERUNGEN DES RESSORTVORSTEHERS 
 
Die Ressortvorsteherin Liegenschaften, Claudia Bodmer, erläutert die Vorlage anhand einer Power-

Point-Präsentation im Detail und stützt sich dabei auf die behördliche Broschüre, welche unter 
www.maur.ch (Gemeindeversammlung) abrufbar ist. Bei der Präsentation wird er durch den Schul-

präsidenten Rob Labruyère unterstützt.  
 
 

STELLUNGNAHME DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
 

RPK-Mitglied, Karin Stamm, verweist auf den vorerwähnten Antrag der Rechnungsprüfungskommis-
sion.  
 

 
DISKUSSION  
 
Willy Vontobel erkundigt sich nach der Bedeutung der Abkürzung «SSA» in der heutigen Präsenta-
tion. 

 
Rob Labruyère erklärt, dass «SSA» für Schulsozialarbeit steht. Er entschuldigt sich dafür, dass die 

Abkürzung im schulischen Alltag zwar geläufig ist, in der Präsentation jedoch nicht ausgeschrieben 
wurde. 
 

Ulrich Knoblauch fragt, welche Leistungen im Betrag von CHF 125'000 für die Bauherrenvertretung 
enthalten sind. 

 
Yi Yao, Leiter Liegenschaften, erläutert, dass es sich dabei um externe Leistungen gemäss den 

Standards des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) handelt, welche die Vertre-
tung der Gemeinde während des gesamten Projektprozesses umfassen. 
 

Yves Keller ergänzt, dass der Gemeinderat bewusst darauf verzichtet, zusätzliche Verwaltungsstel-
len zu schaffen, um die zahlreichen anstehenden Liegenschaftsprojekte zu begleiten. 

 
Beat Kunz erkundigt sich, ob der Ersatzneubau im Trakt D anstelle des alten Kindergartens zweige-
schossig ausgeführt wird. 

 
Claudia Bodmer bestätigt, dass ein zweigeschossiger Bau vorgesehen ist. 

 
 
SCHLUSSABSTIMMUNG 
 
Die Gemeindeversammlung fasst mit offensichtlichem Mehr folgenden 

 
Beschluss 
 

− Für die Projektierung des Umbaus „Altes Schulhaus“ Aesch und des Ersatzneubaus Trakt D, 
Schulhaus Aesch, wird ein Kredit von CHF 546'000 bewilligt. 

 

− Die in der Kreditbewilligung enthaltenen Reserven für Unvorhergesehenes von 5 % dürfen nur 
mit Bewilligung durch den Gemeinderat verwendet werden. Ein entsprechender Beschluss muss 
vor der Auslösung von Reserven gefasst werden. 
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3 Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

 
Referat Yves Keller, Gemeindepräsident 
 

1 Ausgangslage 

Hans-Peter Schefer hat am 11. Mai 2026 (Eingang 13. Mai 2026) eine schriftliche Anfrage für die 

Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026 mit folgendem Anliegen eingereicht: 
 

Grüezi mitenand, sehr geehrte Damen und Herren 
 
lch bitte Sie, die nachfolgende Anfrage an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026 vorzulesen 
und zu beantworten. 
 
Seit längerer Zeit findet in der Gemeinde Maur ein offener demokratischer Schlagabtausch zwi-
schen der politischen Gemeinde Maur als Herausgeberin der «Maurmer Post» und einigen, dem pri-
vaten Verein Maurmer Zeitung als Herausgeber der «Maurmer Zeitung» nahestehenden Maurmerin-
nen und Maurmer statt. 
 
Diese Stimmberechtigen möchten mit Einzelinitiativen bewirken, dass die Gemeindeversammlung 
entscheiden kann, ob die Gemeinde den «Verein Maurmer Zeitung» finanziell unterstützen darf. 
 
Der Gemeinderat wehrt sich dagegen, dass dieses Geschäft der Gemeindeversammlung zum Ent-
scheid vorgelegt wird. Einerseits indem er beide Einzelinitiativen jeweils ungültig erklärt hat und an-
dererseits indem er Rekurse gegen diese Entscheide beim Bezirksrat angefochten hat. Der Rekurs 
gegen die Ungültigkeitserklärung der Einzelinitiative «für die Förderung der Meinungsvielfalt in der 
Gemeinde Maur» ist beim Bezirksrat noch hängig. 
 
Es ist bekannt, dass die Gemeinde in rechtlichen Belangen nicht selbst antwortet, sondern dass sie 
dafür jeweils Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Tomas Poledna mandatiert. Poledna ist Titularprofessor an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Er ist ein äusserst bekannter, auf öf-
fentliches Recht spezialisierter Anwalt, und dementsprechend teuer dürften die bei ihm eingekauften 
Dienstleistungen sein. 
 
Folgerichtig bitte ich den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen: 
Wie hoch ist das Stundenhonorar von Rechtsanwalt Professor Dr. iur, Tomas Poledna und wie hoch 
sind die bisher aufgelaufenen Kosten - nachweisbar in der Buchhaltung -, welche die Gemeinde 
Maur bisher ausschliesslich zur Sache «Maurmer Zeitung» an Poledna überwiesen hat? Und zwar 
a) im 2024, b) im 2025 und c) im 2026, als auch im Gesamten per 31. Mai 2026. 

2 Antworten des Gemeinderats auf die vorerwähnten Fragen 

Die vom Anfragenden erwähnte erste Einzelinitiative zur Maurmer Zeitung wurde mit Beschluss des 

Gemeinderats vom 24. Februar 2025 für ungültig erklärt. Gegen diesen Entscheid wurde Rekurs er-
hoben. Diesen Rekurs hat der Bezirksrat mit Beschluss vom 17. Juni 2025 abgewiesen. 
 

Bei der nun eingegangenen zweiten Initiative zur Finanzierung der Maurmer Zeitung durch die öf-
fentliche Hand geht es erneut darum, dass der Gemeinderat gemäss Einschätzung des Gemeinde-

amts vom 23. April 2024 keine investigative Zeitung mit Steuergeldern finanzieren darf. 
 
Vor diesem Hintergrund musste der Gemeinderat auch diese Initiative für ungültig erklären. Gegen 

diesen Entscheid wurde wiederum das Rechtsmittel ergriffen. 
 

Für die beiden Initiativen wurde Prof. Dr. iur. Thomas Poledna zu einem Stundenansatz von 
CHF 400 beigezogen. Dafür sind folgende Kosten angefallen: 
2024: CHF 1'853.15, 2025: CHF 12'216.55 und 2026 (Stand Ende Mai): CHF 5'212.80. 
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Auf die Frage des Gemeindepräsidenten Yves Keller, ob der anfragende Stimmberechtigte noch 

eine Stellungnahme abgeben möchte, äussert sich Hans-Peter Schefer wie folgt: 
 

Hans-Peter Schefer bedankt sich für die präzisen Antworten auf seine Fragen. Er sieht einen Wider-
spruch zur zuvor erwähnten Dialogbereitschaft des Gemeinderats und zum erklärten Ziel, möglichst 

ohne Rechtsanwälte auszukommen. Als Finanzchef des Vereins Maurmer Zeitung rechnet er mit 
weiteren Verfahrenskosten und kündigt an, bei Bedarf weitere Anfragen zu stellen. 
 

 
Referat Catherine Gerwig, Ressortvorsteherin Tiefbau 

 

1 Ausgangslage 

Silvia Hagen hat am 20. Mai 2026 (Eingang 20. Mai 2026) eine schriftliche Anfrage für die Gemein-

deversammlung vom 8. Juni 2026 mit folgendem Anliegen eingereicht: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich bitte Sie, die folgende Anfrage an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026 zu beantworten. 
 
Ausgangslage 

Der Standort der Infostele oberhalb des Gemeindehauses in Richtung Ebmatingen befindet sich 
in knapp 40 Meter Entfernung eines von Schulkindern stark frequentierten Fussgängerstreifens 
beim Schulhausplatz Pünt. Fahrzeuge erreichen den Fussgängerstreifen bereits kurz nach dem 
Passieren der Stele. 
 
Die wechselnden, leuchtenden Inhalte auf der Stele ziehen die Aufmerksamkeit der Autofahrer 
von der Strasse weg. Bei einem Blick auf die Stele bleibt nur sehr wenig Zeit die Aufmerksamkeit 
wieder auf die Verkehrssituation zu richten und auf Fussgänger, insbesondere Kinder, zu reagieren. 
 
Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Betroffenheit (Verlust meiner 6-jährigen Schwester 
bei einem Verkehrsunfall auf einer Strassenüberquerung bei einer Badeanstalt) ist mir dieses 
Thema ein ernsthaftes Anliegen. Ich habe deshalb bei der Leiterin Sicherheit nachgefragt, ob Si-
cherheitsüberlegungen bei der Standortwahl miteinbezogen wurden, und wenn ja welche. 
 
Mir wurde von der Leiterin Sicherheit mitgeteilt, dass der Standort ausreichend geprüft wurde. 
Die Antworten waren sehr pauschal und ohne konkrete Informationen über die Art der Prüfung. 
Das reicht nicht. Seit rund einem Jahr versuche ich deshalb, von der Leiterin Sicherheit, 
konkrete Antworten zu erhalten. Leider erfolglos. 
 
Ich bitte darum den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen: 
 

− Was ist der Zweck und das Zielpublikum dieser Stelen (es gibt ja noch mehrere in der 
Gemeinde). Sollen die Inhalte primär von Autofahrern oder von Fussgängern wahrgenommen 
werden? 
 

− Welche konkreten Kriterien und Methoden wurden bei der Beurteilung der Verkehrssicherheit 
am Standort der Infostele angewendet? Wurden dabei auch mögliche Ablenkungseffekte durch 
bewegte und leuchtende Inhalte explizit miteinbezogen (z. B. verkehrspsychologisch)? 
 
 

− Haben die zuständigen kantonalen Stellen (Tiefbauamt / Kantonspolizei) den Standort 
vor Ort beurteilt oder erfolgte die Einschätzung auf Basis von Unterlagen? 
 

− Gibt es dazu Berichte oder Protokolle? Wenn ja, wo können diese im Sinne des Öffentlichkeits-
prinzips eingesehen werden? 
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− Gab es bei der Evaluation des heutigen Standorts auch eine Rückmeldung von Seiten 
der Schule Maur (Schulpflege, Schulleitung Pünt, Elternrat)? Falls ja, welche? 
 

− Die Gemeinde hat mir im Rahmen ihrer pauschalen Antwort mitgeteilt, die Situation im Zusam-
menhang mit dem geplanten Strassenprojekt zu gegebener Zeit nochmals zu überprüfen. Mit 
welchem zeitlichen Horizont rechnet die Gemeinde aktuell bis zu einer möglichen Umsetzung 
dieses Projekts, und wie wird die Sicherheit der Fussgänger - insbesondere der Schulkinder - bis 
dahin gewährleistet? Gibt es bereits heute Überlegungen, wo die Stele neu positioniert werden 
könnte? 
 

− Ist die Gemeinde bereit, die Situation vor Ort nochmals zu überprüfen und allenfalls den Standort 
der Stele kurzfristig zu ändern? 

 
Ich danke Ihnen für die Beantwortung meiner Fragen. Anbei ein Foto der Stele. Es wäre hilfreich, 
dies an der Gemeindeversammlung zu projizieren, damit sich die Anwesenden ein besseres 
Bild machen können. 
 
 

 

2 Antworten des Gemeinderats auf die vorerwähnten Fragen 

Der Gemeinderat hält einleitend fest, dass zum Anliegen von Frau Hagen bereits ein schriftlicher 

Austausch mit der Verwaltung stattgefunden hat. Die Gemeinde hat die vorgebrachten Hinweise 
aufgenommen und dazu Rückmeldungen gegeben, teilweise jedoch mit Verzögerung. Dass Frau 
Hagen die bisherigen Auskünfte als nicht ausreichend konkret beurteilt, nimmt der Gemeinderat zur 

Kenntnis. Die Fragen werden deshalb nachfolgend nochmals zusammenfassend beantwortet und 
mit den im Baugesuchsverfahren dokumentierten Grundlagen ergänzt. 
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− Was ist der Zweck und das Zielpublikum dieser Stelen (es gibt ja noch mehrere in der Ge-
meinde). Sollen die Inhalte primär von Autofahrern oder von Fussgängern wahrgenommen 
werden? 
Die Informationsstelen dienen der Information der Bevölkerung im öffentlichen Raum. Sie ergän-
zen die bestehenden Kommunikationskanäle der Gemeinde und machen Hinweise zu gemeinde-

relevanten Themen, Veranstaltungen, Dienstleistungen und weiteren Angeboten sichtbar.Ein 
wichtiger Zweck ist zudem die Unterstützung des lokalen Vereinslebens. Die Vereine können das 

Angebot kostenlos nutzen, um Anlässe, Aktivitäten und Angebote bekannt zu machen und ihre 
Sichtbarkeit in der Gemeinde zu erhöhen. 
 

Die Inhalte richten sich nicht primär an Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern an die Bevölke-
rung im öffentlichen Raum insgesamt – insbesondere an Personen, die sich im Bereich der 

Standorte aufhalten, sowie an Passantinnen und Passanten. Dass die Anlagen vom Strassen-
raum aus sichtbar sind, bedeutet nicht, dass sie gezielt auf den motorisierten Verkehr ausgerich-
tet sind. 

 

− Welche konkreten Kriterien und Methoden wurden bei der Beurteilung der Verkehrssicher-
heit am Standort der Infostele angewendet? Wurden dabei auch mögliche Ablenkungsef-
fekte durch bewegte und leuchtende Inhalte explizit miteinbezogen (z. B. verkehrspsycho-
logisch)? 
Der Standort wurde im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens beurteilt. Dabei war 
insbesondere relevant, dass sich die Anlage an der Zürichstrasse und damit an einer Staats-

strasse befindet. In der baurechtlichen Bewilligung wurde festgehalten, dass die Sichtbereiche 
auf die Zürichstrasse durch die Infostele nicht beeinträchtigt werden. Ebenfalls wurde beurteilt, 

dass die Sichtverhältnisse sowie die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenkenden durch die Lage der 
Anlage nicht eingeschränkt werden. Zudem wird zum Gehweg ein Abstand von 50 cm eingehal-
ten. 

 
Eine weitergehende fachliche Spezialprüfung, insbesondere eine verkehrspsychologische Beur-

teilung möglicher Ablenkungseffekte, wurde nicht eingeholt und war im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens auch nicht vorgesehen. Die leuchtenden Inhalte wurden jedoch im Zusammen-
hang mit den Lichtemissionen berücksichtigt: In der Bewilligung wurde verfügt, dass die digitale 

Info-Stele während der Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr abgestellt oder auf ein Minimum 
reduziert werden soll. 

 

− Haben die zuständigen kantonalen Stellen (Tiefbauamt / Kantonspolizei) den Standort vor 
Ort beurteilt oder erfolgte die Einschätzung auf Basis von Unterlagen? 
Der Standort der Informationsstele wurde im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfah-

rens geprüft. Dabei wurden die zuständigen kantonalen Fachstellen, namentlich das Tiefbauamt 
des Kantons Zürich sowie die Kantonspolizei Zürich, in das Verfahren einbezogen. 
 

− Gibt es dazu Berichte oder Protokolle? Wenn ja, wo können diese im Sinne des Öffentlich-
keitsprinzips eingesehen werden? 
Soweit vorhandene Unterlagen dem Öffentlichkeitsprinzip unterliegen, können diese nach vor-
gängiger Anfrage bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Vorbehalten bleiben gesetz-

liche Einschränkungen. 
 

− Gab es bei der Evaluation des heutigen Standorts auch eine Rückmeldung von Seiten der 
Schule Maur (Schulpflege, Schulleitung Pünt, Elternrat)? Falls ja, welche? 
Nein. Eine Rückmeldung der Schule Maur, der Schulpflege, der Schulleitung Pünt oder des El-

ternrats ist nicht eingegangen. 
 

− Die Gemeinde hat mir im Rahmen ihrer pauschalen Antwort mitgeteilt, die Situation im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Strassenprojekt zu gegebener Zeit nochmals zu überprü-
fen. Mit welchem zeitlichen Horizont rechnet die Gemeinde aktuell bis zu einer möglichen 
Umsetzung dieses Projekts, und wie wird die Sicherheit der Fussgänger - insbesondere 
der Schulkinder - bis dahin gewährleistet? Gibt es bereits heute Überlegungen, wo die 
Stele neu positioniert werden könnte? 
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Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass im betreffenden Bereich im Zusammenhang mit dem ge-

planten kantonalen Strassenprojekt künftig Veränderungen vorgesehen sind. Vom Kanton liegt 
der Gemeinde derzeit jedoch noch kein verbindlicher Zeitplan für die Umsetzung vor. Sobald das 

Projekt konkretisiert wird, wird auch die Situation vor Ort erneut beurteilt. 
 

Bis dahin wird die bestehende Situation von den zuständigen Stellen weiterhin als verkehrssicher 
beurteilt. 
 

− Ist die Gemeinde bereit, die Situation vor Ort nochmals zu überprüfen und allenfalls den 
Standort der Stele kurzfristig zu ändern? 
Der Gemeinderat ist bereit, die Situation weiter zu beobachten und bei Bedarf erneut zu prüfen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen jedoch weder konkrete Überlegungen zu einem neuen Standort 

noch Anlass für eine kurzfristige Versetzung der Stele.  
 
 

Yves Keller informiert auf Wunsch von Silvia Hagen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht 
an der Gemeindeversammlung teilnehmen kann. 

 
Jörg Emch stellt den Antrag, die behandelten Anfragen zu diskutieren. 
 

Abstimmung  
 

Der Antrag von Jörg Emch auf Durchführung einer Diskussion zu den Anfragen wird mit offensichtli-
chem Mehr abgelehnt. 
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ABSCHLUSS DER VERSAMMLUNG 
 
Gemeindepräsident, Yves Keller, kann damit die Versammlung formell abschliessen. Er erkundigt 

sich zuerst nach allfälligen Einwendungen gegen die Durchführung der Verhandlungen und Abstim-
mungen und macht dabei auf folgende Punkte aufmerksam: 

 
– Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung von Vorschriften 

über die politischen Rechte und deren Ausübung innert 5 Tagen ab amtlicher Publikation 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben werden. Wegen der Verletzung von Verfah-
rensvorschriften kann er nur erhoben werden, wenn die Fehler aus der Versammlung sofort gel-

tend gemacht werden. Aus der Versammlung werden keine Rügen gegen die Geschäftsabwick-
lung erhoben. 

 

– Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenü-
gender Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit innert 30 Tagen ab amtlicher 
Publikation schriftlich Rekurs erhoben werden. 

 
– Das Protokoll liegt ab Montag, 15. Juni 2026, im Gemeindehaus, Abteilung Präsidiales, zur Ein-

sichtnahme auf. Dieses kann mittels Aufsichtsbeschwerde angefochten werden. 
 

 
Vor dem Versammlungsschluss würdigen die designierte Präsidentin der Rechnungsprüfungskom-
mission, Karin Stamm, Schulpräsident Rob Labruyère und Gemeindepräsident Yves Keller die per 

1. Juli 2026 zurücktretenden Behördenmitglieder. Die Stimmberechtigten verdanken das grosse En-
gagement der Behördenmitglieder für die Gemeinde mit einem kräftigen Applaus. 

 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schliesst Gemeindepräsident Yves Keller die 

Versammlung um 20.50 Uhr. Er weist auf die nächsten Gemeindeversammlungen hin, lädt die An-
wesenden zum Apéro ein und wünscht allen eine schöne Sommerzeit. 
 

 
 

Maur, 15. Juni 2026 
 
 

 
 

Christoph Bless Yves Keller 
Protokollführer Vorsitzender 
 

 
Die Stimmenzähler/innen: 

 
 
 

................................................ ................................................. 
Dina Bachmann Doris Lehmann 


